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RS OGH 1997/3/20 2Ob107/97t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1997

Norm

ABGB §1090 Ic

Rechtssatz

Zum Bestandobjekt gehörende Nebenräumlichkeiten gelten auch dann als mitvermietet, wenn sie im Mietvertrag nicht

einzeln angeführt sind und bei Abschluß des Vertrages über sie nicht gesprochen wurde (so schon MietSlg 7858).

Entscheidungstexte

2 Ob 107/97t

Entscheidungstext OGH 20.03.1997 2 Ob 107/97t
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